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Der BeschwerdefÃ¼hrer wendet sich gegen eine strafrechtliche Verurteilung wegen verbotener Mitteilungen Ã¼ber
Gerichtsverhandlungen (Â§Â 353d Nr. 3 StGB).
Der BeschwerdefÃ¼hrer wendet sich gegen eine strafrechtliche Verurteilung wegen verbotener Mitteilungen Ã¼ber
Gerichtsverhandlungen (Â§Â 353d Nr. 3 StGB).
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner
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